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Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 12. November 2008 folgendes Gesetz 
beschlossen: 

 
 
 
 
 

Gesetz  
zur Regelung des Schuldenwesens  
des Landes Nordrhein-Westfalen  

(Landesschuldenwesengesetz – LSchuWG) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Noch nicht 
im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW 

veröffentlicht 
Nachträgliche redaktionelle Berichtigungen zu dieser Ausfertigung 

sind nicht auszuschließen 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 1 
Kreditaufnahme des Landes 
 
(1) Die Aufnahme von Krediten durch das Land erfolgt im Rahmen des jeweiligen Haushalts-
gesetzes durch 
 
a) Ausgabe von Schuldverschreibungen, insbesondere durch Begebung von Schuldbuch-

forderungen und Inhaberschuldverschreibungen, 
 
b)  Aufnahme von Darlehen gegen Schuldschein, 
 
c) sonstige Finanzierungsinstrumente. 
 
(2) Im Rahmen des jeweiligen Haushaltsgesetzes können derivative Finanzinstrumente ein-
gesetzt werden. 
 
§ 2 
Landesschuldbuch 
 
(1) Für das Land wird ein Landesschuldbuch geführt, das der Begründung, Dokumentation 
und Verwaltung von Schuldbuchforderungen dient. 
 
(2) Eine Schuldbuchforderung wird als Sammelschuldbuchforderung oder Einzelschuldbuch-
forderung durch die Eintragung in das Landesschuldbuch begründet; durch die Eintragung in 
das Landesschuldbuch gilt eine gesetzlich vorgeschriebene Form als beachtet. 
 
(3) Das Landesschuldbuch wird vom Finanzministerium geführt. Die elektronische Form ist 
zulässig. 
 
§ 3 
Sammelschuldbuchforderungen 
 
(1) Das Land kann Schuldverschreibungen dadurch begeben, dass Schuldbuchforderungen 
bis zur Höhe des Nennbetrages der jeweiligen Emission auf den Namen einer Wertpapier-
sammelbank in das Landesschuldbuch eingetragen werden (Sammelschuldbuchforderung). 
 
(2) Die Sammelschuldbuchforderung gilt als Wertpapiersammelbestand. Die Gläubiger der 
Sammelschuldbuchforderung gelten als Miteigentümer nach Bruchteilen. Der jeweilige Anteil 
bestimmt sich nach dem Nennbetrag der für den Gläubiger in Sammelverwaltung genomme-
nen Schuldbuchforderung. Die Wertpapiersammelbank verwaltet die Sammelschuldbuchfor-
derung treuhänderisch für die Gläubiger, ohne selbst Berechtigte der Sammelschuldbuchfor-
derung zu sein. Die Wertpapiersammelbank kann die Sammelschuldbuchforderung für die 
Gläubiger gemeinsam mit ihren eigenen Anteilen verwalten. Die Vorschriften des Depotge-
setzes sind entsprechend anzuwenden. 
 
(3) Ansprüche auf Ausreichung verbriefter Schuldurkunden sind ausgeschlossen, es sei 
denn, die Emissionsbedingungen sehen solche Ansprüche ausdrücklich vor. 
 
(4) Die Wertpapiersammelbank kann ihr zur Sammelverwahrung anvertraute verbriefte 
Schuldverschreibungen des Landes jederzeit in eine Sammelschuldbuchforderung umwan-
deln lassen, sofern die Emissionsbedingungen dies nicht ausdrücklich ausschließen. 
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(5) Besteht die Emission des Landes teils aus einer Sammelschuldbuchforderung und teils 
aus verbrieften Schuldverschreibungen, so gelten diese Teile als ein einheitlicher Sammel-
bestand. 
 
(6) Der Schuldner der Sammelschuldbuchforderung kann nur solche Einwendungen erhe-
ben, die sich aus der Eintragung ergeben, die Gültigkeit der Eintragung betreffen oder ihm 
unmittelbar gegen den Gläubiger zustehen. 
 
(7) Die Wertpapiersammelbank ist berechtigt, vom Schuldner für die auf ihren Namen einge-
tragenen Sammelschuldbuchforderungen die Zahlung der Zinsen und des Kapitals bei Fäl-
ligkeit zu verlangen. Der Schuldner wird durch Zahlung an die Wertpapiersammelbank ge-
genüber den Gläubigern der Sammelschuldbuchforderung befreit. 
 
(8) Befinden sich Emissionen oder Teile davon im Eigenbestand des Landes, können sie im 
Landesschuldbuch ganz oder teilweise gelöscht werden, sofern die Emissionsbedingungen 
dem nicht entgegenstehen. Über die Löschung entscheidet das Finanzministerium. 
 
§ 4 
Einzelschuldbuchforderungen 
 
(1) Einzelne natürliche oder juristische Personen oder Vermögensmassen, deren Verwaltung 
gesetzlich geregelt ist oder deren Verwalter ihre Verfügungsbefugnis durch eine gerichtliche 
oder notarielle Urkunde nachweisen, können während der Laufzeit einer Sammelschuld-
buchforderung beantragen, dass ihr Anteil daran durch Eintragung in das Landesschuldbuch 
in eine auf ihren Namen lautende Buchforderung (Einzelschuldbuchforderung) umgewandelt 
wird, sofern nicht in den Emissionsbedingungen die Begründung einer Einzelschuldbuchfor-
derung ausgeschlossen ist. Die Übermittlung des Antrags erfolgt durch die eingetragene 
Wertpapiersammelbank. Durch die Eintragung wird eine Einzelschuldbuchforderung in Höhe 
des Anteils begründet. § 4 Absatz 6 gilt entsprechend. 
 
(2) Sofern nicht in den Emissionsbedingungen die Begründung einer Einzelschuldbuchforde-
rung ausgeschlossen ist, kann eine Einzelschuldbuchforderung auch dadurch begründet 
werden, dass 
 
a)  für den Gläubiger, der dem Land den Kaufpreis zur Verfügung stellt, der entsprechende 

Nennbetrag unmittelbar als Einzelschuldbuchforderung eingetragen wird, 
 
b) für den Gläubiger, der der das Landesschuldbuch führenden Stelle Wertpapiere des 

Landes zur Umwandlung in eine Buchforderung einliefert, eine Einzelschuldbuchforde-
rung in Höhe des Nennbetrages der eingelieferten Wertpapiere eingetragen wird; hier-
durch erlöschen seine Rechte an den eingelieferten Wertpapieren. Das durch das Wert-
papier begründete Rechtsverhältnis zwischen Schuldner und Gläubiger gilt auch für die 
Einzelschuldbuchforderung. 

 
(3) Eine Einzelschuldbuchforderung kann auch zur Erfüllung eines gesetzlich begründeten 
Leistungsanspruchs als dem Gläubiger zustehende Forderung in das Landesschuldbuch 
eingetragen werden, wenn Schuldner das Land ist. 
 
(4) Veränderungen in den Einzelschuldbuchforderungen dürfen nur auf Grund eines Antrags 
des Gläubigers oder einer durch Gesetz oder auf Grund Gesetzes, Rechtsgeschäfts, gericht-
licher Entscheidung oder vollstreckbaren Verwaltungsakts hierzu berechtigten Person erfol-
gen. 
 
(5) Die das Landesschuldbuch führende Stelle erteilt nur den in Absatz 4 genannten Perso-
nen sowie staatlichen Stellen, die auf Grund eines Gesetzes auskunftsberechtigt sind, Be-
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scheinigungen und Auskünfte über alle Eintragungen und Veränderungen auf dem Schuld-
buchkonto. 
 
(6) Einzelschuldbuchforderungen können, soweit es sich nicht um obligatorische Einzel-
schuldbuchforderungen handelt, auf Antrag des Berechtigten im Sinne des Absatzes 4 in ei-
nen Sammelbestandteil zur Verwahrung bei einem Kreditinstitut umgewandelt werden. 
 
§ 5 
Öffentlicher Glaube des Landesschuldbuchs 
 
(1) Verfügungen über Einzelschuldbuchforderungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit gegen-
über dem Schuldner der Eintragung in das Landesschuldbuch. 
 
(2) Wird eine Einzelschuldbuchforderung auf Grund eines Antrags eines Berechtigten im 
Sinne von § 5 Absatz 4 auf einen anderen Gläubiger übertragen, so erwirbt dieser sie auch, 
soweit sie dem bisher eingetragenen Gläubiger nicht zustand. Rechte Dritter an der Forde-
rung sowie Verfügungsbeschränkungen des bisherigen Gläubigers sind dem neuen Gläubi-
ger  gegenüber nur wirksam, soweit sie im Landesschuldbuch eingetragen sind. Die Sätze 1 
und 2 gelten nicht, wenn dem neuen Gläubiger zur Zeit des Erwerbs der Schuldbuchforde-
rung bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt war, dass dem bisherigen Gläu-
biger die Forderung nicht oder nicht in dem Umfang zustand, dass der bisherige Gläubiger 
einer Verfügungsbeschränkung unterlag oder dass die Forderung mit dem Recht einer drit-
ten Person belastet war. 
 
(3) Wer als Inhaber eines durch Rechtsgeschäft begründeten Pfandrechts oder eines Nieß-
brauchs an einer Einzelschuldbuchforderung eingetragen wird, erwirbt das Recht auch, so-
weit die Einzelschuldbuchforderung dem eingetragenen Gläubiger nicht zusteht. Absatz 2 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
 
(4) Die Eintragungen erfolgen in derselben Reihenfolge, in der die Anträge bei der das Lan-
desschuldbuch führenden Stelle eingegangen sind. 
 
§ 6 
Kapitalbuch 
 
(1) Sämtliche Schuldverpflichtungen des Landes (Kreditaufnahmen nach § 1 Absatz 1), deri-
vative Finanzinstrumente nach § 1 Absatz 2 sowie Bürgschaften, Garantien und sonstige 
Gewährleistungen werden zum Zweck der Dokumentation in einem Kapitalbuch registriert. 
 
(2) Das Kapitalbuch wird vom Finanzministerium geführt. Die elektronische Form ist zulässig. 
 
§ 7 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. 
 
(2) Die zu diesem Zeitpunkt bestehenden Eintragungen im Landesschuldbuch behalten ihre 
Gültigkeit. 
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(3) Mit dem gleichen Zeitpunkt treten das Gesetz über die Errichtung eines Landesschuldbu-
ches für Nordrhein-Westfalen vom 5. November 1948 (GV. NRW. S. 301), zuletzt geändert 
durch § 17 des Haushaltsgesetzes 2008 vom 20. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 728) und 
die dazu ergangene Durchführungsverordnung vom 19. März 1949 (GV. NRW. S. 81), außer 
Kraft. 
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